

CHECKLISTE: 5 gute Gründe für Datenschutz
Grund
Das können Sie dazu erläutern
Besprochen?
1. Wir verhalten uns gesetzes- und regel- konform.

· Über die Sinnhaftigkeit von Gesetzen lässt sich streiten. Sind sie jedoch da, muss man sich daran hal- ten. Da macht der Datenschutz mit dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) keine Ausnahme.
· Datenschutz und das DSG sind kein Selbstzweck und keine Gängelei. Sie dienen der Gewährleistung der Grundrechte auf Achtung der Persönlichkeit und auf Schutz persönlicher Informationen.
· Jammern, dass es anderswo weniger „Datenschutzbürokratie“ gibt, kann man sich sparen, denn bei unseren Nachbarn geht es nicht lockerer zu. In den Ländern der europäischen Union gilt die Daten- schutz-Grundverordnung (DSGVO). Unser DSG ist in vielen Teilen der DSGVO nachempfunden. Bevor die DSGVO eingeführt wurde, hatten wir in der Schweiz die strengeren Vorschriften.
· Sich an Regeln zu halten ist auch eine Massnahme, um Risiken zu vermeiden oder zu verringern. Typisch ist etwa das Bussgeldrisiko.
q Ja q Nein

2. Die Konkur- renz schläft nicht.

· Sparen wir uns den Datenschutz, muss nicht heissen, dass wir einen Vorteil gegenüber Wettbe- werbern haben. Im Gegenteil: Diese haben nicht nur einen Vorteil uns gegenüber, wenn sie sich an Recht und Gesetz halten. Sie empfehlen sich Kunden auch als vertrauenswürdige Geschäftspartner.
· Bekommen Konkurrenten mit, dass wir im Datenschutz unsauber arbeiten, kann auch das zu Ärger führen. So können auch diese die Datenschutzaufsicht informieren.
q Ja q Nein

3. Datenschutz spart Kosten.

· Sind Personendaten im Spiel, muss der Datenschutz von Anfang bis Ende mitgedacht werden. Weil er ohnehin eingehalten werden muss, kann späteres „Herumdoktern“ an Systemen oder Bearbeitun- gen besonders teuer und aufwendig werden.
· Manche Anforderungen tragen auch zu Kosteneinsparungen bei. Können nicht mehr benötigte Daten gelöscht werden, ist das nicht nur im Sinne des Datenschutzes. Es kann sich auch in der Unterneh- menskasse bemerkbar machen.
· Beissen sich Kriminelle wegen guter Schutzmassnahmen an unseren Systemen und Datenbanken die Zähne aus, ist das nicht nur gut für den Schutz der Daten von Kunden und Beschäftigten. Es ent- stehen auch keine Folgekosten, um nach einem Angriff z. B. Systeme wieder zum Laufen zu bringen.
q Ja q Nein

4. Guter Daten- schutz zahlt sich für alle Daten aus.

· Zwar zielt das DSG mit den verpflichtenden Schutzmassnahmen eigentlich nur auf Personendaten ab. Allerdings gibt es bei uns auch viele andere schützenswerte Daten, etwa Geschäftsgeheimnisse. Auch hier ist risikoangemessener Schutz oberste Pflicht.
· Daten sind der Schatz unseres Unternehmens. Dieser muss ohne Wenn und Aber beschützt werden. Reichen Schutzmassnahmen nicht aus oder werden diese nicht umgesetzt, muss unbedingt gehandelt werden. Jeder Datendiebstahl oder Schaden können für das Unternehmen existenzbedrohend werden.
q Ja q Nein

5. Kunden wissen Datenschutz zu schätzen.

· Niemand will, dass mit seinen Personendaten schlampig umgegangen wird. Auch hat jeder etwas zu verbergen, gerade in Zeiten von Hackern & Co.
· Nimmt man es mit dem Datenschutz nicht so genau und kommen Daten abhanden oder werden sie gestohlen, landet das ziemlich schnell in den Medien. Und das kann leicht zu Imageschäden und Umsatzeinbrüchen führen.
q Ja q Nein
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